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Zeilen 1560 und 1561: Import aus Eigenerwirt
schaftung

Die bilanzierenden Organe erfassen unter 
Zugrundelegung der Bestimmung des § 3 
Abs. 5 der Bilanzierungsverordnung die 
Höhe der Importmittel, die durch die Be
darfsträger eigenerwirtschaftet und zur Be
darfsdeckung für bilanzierte Erzeugnisse 
verwendet werden. Diese Importe sind in 
den Zeilen 1500 bzw. 1510 im Import, ge
samt, enthalten.

Zeilen 1600 und 2400: YVirlschaftsreserven am 
Jahresanfang und am Jahresende bzw. 
Ende des Berichtszeitraumes

Die hier auszuweisenden Reserven betref
fen Wirtschaftsreserven an wichtigen Er
zeugnissen als körperliche Reserven, die 
entsprechend den geltenden Systemrege
lungen zur Sicherung der Dispositions
fähigkeit, Stabilität und Effektivität der 
Volkswirtschaft für eine kontinuierliche 
Versorgung der Produktion, insbesondere 
für die Erfüllung der Aufgaben der Struk
turpolitik des Staates, zu bilden sind.

Zeile 1700: Sonstiges Aufkommen
Hierunter sind die Zugänge aus inneren 
und örtlichen Reserven, aus Umsetzungen 

. und Zugänge aus Überplanbeständen ande
rer Betriebe sowie die Handelsware auszu
weisen.

Zeilen 1800 und 1900: Diese Zeilen werden für 
weitere Aufgliederungen des Aufkommens 
verwandt und können für die Planung im 
Einvernehmen mit den Industrieministerien 
und für die Abrechnung mit Zustimmung 
der Staatlichen Zentralverwaltung für Sta
tistik für Zahlenangaben verwendet wer
den.

Zeile 1000: Aufkommen insgesamt
Diese Summe ist zu bilden aus der Addi
tion der Zeilen (1100 + 1200 + 1400 + 
1500 + 1600 + 1700 + 1800 + 1900). Diese 
Summe muß mit dem Ergebnis der Zeile 
2000 des Abschnittes II des Formblattes 
übereinstimmen.

Abschnitt II
Verwendung der verfügbaren Fonds

In diesem Abschnitt sind in der Aufgliede
rung der Verwendung der verfügbaren 
Fonds nur die Direktlieferungen an die Ab
nehmer von den" Lieferwerken und aus 
Import aufzuführen.

Die in den Zeilen 2110 bis 2160 und 2180 
ausgewiesenen Lieferungen sind im Ab
schnitt III — Aufgliederung der Lieferung 
für den Inlandsverbrauch insgesamt nach 
Versorgungsbereichen — enthalten und dür
fen durch die bilanzierenden Organe und 
durch die Lieferwerke nicht zur Summe 
2100 „Lieferung für den Inlandsverbrauch 
insgesamt“ addiert werden.

Die Lieferungen an den Pm-Handel der 
Zeile 2170 werden von den Lieferwerken, 
nicht aber von den bilanzierenden Organen, 
in die Summe der Zeile 2100 „Lieferung 
für den Inlandsverbrauch insgesamt“ ein
bezogen.

Zeile 2100: Lieferung für den Inlandsverbrauch 
insgesamt
Diese Summe muß mit dem Ergebnis der 
Zeile 3000 des Abschnittes III des Form
blattes übereinstimmen.

Zeilen 2110—2150: Anteil des Inlandsverbrauchs 
für Struktur- bzw. proportionsbestimmende 
Lieferungen an volkswirtschaftlich wich
tige Abnehmer des Binnenmarktes
In diesen Zeilen sind Angaben über den 
Direktbezug wichtiger Abnehmer aufzufüh
ren, die in der jeweils gültigen Staatsplan
nomenklatur für die betreffenden Positio
nen als wichtige Abnehmer des Binnen
marktes genannt sind. Das gilt auch für 
weitere zentral festgelegte Bilanzpositio
nen. Diese Positionen sind in der einheit
lichen Nomenklatur für die Planung, Bi
lanzierung und Abrechnung gesondert ge
kennzeichnet.

Zeile 2160: Darunter Lieferung für den Bereich 
Bevölkerung

Hierbei handelt es sich um Lieferungen an 
die Großhandels- und Einzelhandelsorgane 
aller Eigentumsformen, die für die Dek- 
kung des Bevölkerungsbedarfs zuständig 
sind sowie Direktverkäufe des Informa
tionspflichtigen an die Bevölkerung.

Zeile 2170: Darunter Lieferung an den Produk
tionsmittelhandel

In dieser Zeile wird der Teil der Gesamt
erzeugung bzw. der industriellen Waren
produktion eingesetzt, der von den Liefer
werken an die Betriebe des Produktions
mittelhandels geliefert wird. Von den bi
lanzierenden Organen sind die Lieferun
gen aus Import an den Produktionsmiltel- 
handel in das Ergebnis einzubeziehen. Die
ser Lieferumfang ist gleichzeitig Bestandteil 
der Zeile 2100 „Lieferungen für den In
landsverbrauch insgesamt“. Es ist durch die 
bilanzierenden Organe zu beachten, daß die 
Angaben der informationspflichtigen Pro
duzenten und der Betriebe des Produk
tionsmittelhandels in der Kennziffer „Lie
ferung an den Produktionsmittelhandel“ 
abweichen können. Das ist auf die „unter
wegsbefindliche Ware“ zurückzuführen, die 
nicht durch die Handelsbetriebe ausgewie
sen wird.

Zeile 2180: Darunter Lieferung von Investitions
gütern
Hierunter sind in den Spalten "6 bis 9 Lie
ferungen an alle Versorgungsbereiche der 
Volkswirtschaft zur Durchführung von In-


